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Einleitung

Das Fachgebiet der Rheumatologie be-
schäftigt sich mit Systemerkrankungen,
welche durch eine immunvermittelte
akute bzw. chronisch rezidivierende Ent-
zündung im Bereich des Bewegungs-
apparates und verschiedener Organsys-
teme charakterisiert sind [2]. Darüber
hinaus behandeln Rheumatologinnen
und Rheumatologen auch nicht entzünd-
liche rheumatische und muskuloskeletale
Erkrankungen [13], wobei in Deutschland
aufgrund der vorhandenen Kapazitäten
der internistischen Rheumatologie der Fo-
kus auf der Behandlung von entzündlich
rheumatischen Erkrankungen liegt und
das Positionspapier von der Situation in
Deutschland ausgeht.

Unter Berücksichtigung der demografi-
schen Entwicklung in Deutschland ist mit
einem Anstieg der Inzidenz und Präva-
lenz von entzündlich rheumatischen Er-
krankungen in den nächsten Jahren zu
rechnen [1]. Aufgrund des bereits vorhan-
denen Mangels an Fachärzten im ambu-
lanten und stationären Sektor [2] sowie
des bevorstehenden Generationswechsel
in der Rheumatologie [6] ist die erfolgrei-
che Weiterbildung zu Fachärztinnen bzw.
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Zusammenfassung

Die Musterweiterbildungsordnung definiert die Weiterbildungsinhalte zur
Erlangung der Facharztbezeichnung Innere Medizin und Rheumatologie. Kriterien
zur Erteilung der Weiterbildungsbefugnis liegen nicht vor. Das Positionspapier
beschreibt die von der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie und Klinische
Immunologie (DGRh) vorgeschlagenen Kriterien, die bei der Erteilung einer
Weiterbildungsbefugnis im Gebiet Innere Medizin und Rheumatologie und für
die Bemessung ihres zeitlichen Umfangs zugrunde gelegt werden sollten. Dabei
fungieren die Musterweiterbildungsordnung 2018 und der fachlich empfohlene
Weiterbildungsplan als Basis. Anhand der Kriterien kann die Weiterbildungsbefugnis
zur Facharztweiterbildung Innere Medizin und Rheumatologie standardisiert,
abgestuft und transparent im gesamten Bundesgebiet vergeben werden. So wird eine
qualitätsoptimierte Weiterbildung in der Rheumatologie ermöglicht, die an zukünftige
Entwicklungen des Faches angepasst werden kann.

Schlüsselwörter
Musterweiterbildungsordnung · Weiterbildungsinhalte · Weiterbildungsplan · Facharztweiterbil-
dung · Facharztbezeichnung

Fachärzten für Innere Medizin und Rheu-
matologie für eine optimale Patientenver-
sorgung unerlässlich.

Die Weiterbildungsinhalte zum Er-
werbder FacharztbezeichnungFachärztin/
Facharzt für Innere Medizin und Rheu-
matologie basieren auf der Musterwei-
terbildungsordnung (MWBO) und der
Konkretisierung der Weiterbildungsin-
halte durch den fachlich empfohlenen
Weiterbildungsplan (FEWP) [4, 5]. Entspre-
chend der Musterweiterbildungsordnung
2018 müssen mindestens 72 Monate im
Fachgebiet der Inneren Medizin abge-
leistet werden, wobei 36 Monate Wei-
terbildungszeit für das Fachgebiet Innere
Medizin und Rheumatologie vorgesehen
sind. Hierbei sind nach der MWBO min-
destens 24 Monate in der stationären
Patientenversorgung abzuleisten [4]. Von
dieser Regelung wurde allerdings bei der
Umsetzung in einzelnen Landesärztekam-
mern abgewichen. Dies wurde durch den
Mangel an stationären Weiterbildungs-
stellen begründet, was zu einem Engpass
für die Weiterbildungsmöglichkeiten zum
Rheumatologen führen könnte [2].

Die MWBO und der FEWP definieren
detailliert dieKompetenzenundWeiterbil-
dungsinhalte zur Erlangung der Facharzt-
bezeichnung InnereMedizinundRheuma-
tologie auf der Ebene der Weiterzubilden-
den. Im Gegensatz hierzu wird die Qualifi-
kation der Weiterbildungsbefugten nicht
konkretisiert, sodass bisher keine Empfeh-
lungen definiert sind, anhand welcher die
Erteilung und der Umfang (12 Monate,
24 Monate bzw. 36 Monate) der Weiterbil-

dungsbefugnis für das Fachgebiet Innere
Medizin und Rheumatologie vorgenom-
men werden kann (s. . Abb. 1).

Im Rahmen dieses Positionspapiers
werden deshalb Kriterien zur Erteilung
der Weiterbildungsbefugnis für das Fach-
gebiet Innere Medizin und Rheumatolo-
gie vorgeschlagen, die den Prozess der
Befugniserteilung transparent bzw. stan-
dardisiert gestalten und die Qualität der
Weiterbildung sichern sollen.

Kriterien für dieWeiterbildungsbe-
fugnis Facharztkompetenz Innere
Medizin und Rheumatologie

Bezogen auf die Erteilung einer Weiter-
bildungsbefugnis wurden die nachste-
henden Befugniskriterien erarbeitet. Als
Grundlage der Kriterien dienen die in der
MWBO genannten Weiterbildungsblöcke
und der FEWP [4, 5]. Hierbei stellen die
Kriterien zur Erteilung der Weiterbildungs-
befugnis entsprechende Mindestanforde-
rungen an die Weiterbildungsbefugten
dar.

I. Zeitlicher Rahmen

Die zeitliche Grundlage für die Kriterien
zur Erteilung der Weiterbildungsbefugnis
der Facharztkompetenz Innere Medizin
und Rheumatologie bildet die MWBO
[4]. Zur Erteilung der Facharztkompetenz
Innere Medizin und Rheumatologie müs-
sen 72 Monate im Gebiet Innere Medizin
absolviert werden, wovon 36 Monate
auf das Fachgebiet Innere Medizin und
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Weiterbildung zur Fachärztin / zum Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie

Ebene der Weiterbildung Regularien

Weiterzubildende • Musterweiterbildungsordnung (MWBO)

• Fachlich empfohlener Weiterbildungs-

plan (FEWP)

Weiterbildungsbefugte • Positionspapier zu den Kriterien für die 

Weiterbildungsbefugnis Facharztkompe-

tenz Innere Medizin und Rheumatolo-

gie*

Abb. 18 Ebenen derWeiterbildung zur Fachärztin bzw. zumFacharzt für InnereMedizin undRheu-
matologiemit Darstellung der Regularien (Sternchen: zukünftige Einordnungdes Positionspapiers
derKriterien fürdieWeiterbildungsbefugnis Facharztkompetenz InnereMedizinundRheumatologie)

Rheumatologie entfallen [4]. Im Weiteren
beziehen sich die Kriterien für die Weiter-
bildungsbefugnis der Facharztkompetenz
Innere Medizin und Rheumatologie auf
den 36-monatigen Abschnitt im Fachge-
biet Innere Medizin und Rheumatologie.

II. Konkretisierung der Weiterbil-
dungsinhalte (s. . Abb. 2)

Die Konkretisierung der Weiterbildungs-
inhalte wird anhand der MWBO 2018
und des FEWP vorgenommen. Hierbei
wird jedem konkreten Weiterbildungsin-
halt eine Kompetenznummer zugeordnet,
welche durch die Weiterbildungsbefug-
ten vermittelt werden muss. Von den so
entwickelten 33 Kompetenzen werden
die Weiterbildungsinhalte mit den Kom-
petenznummern 3, 8 und 30 als obligat
für eine volle rheumatologische Weiterbil-
dungsbefugnisüber36Monateeingestuft.
Die Differenzierung in eine 12-monatige,
24-monatige oder volle Weiterbildungs-
befugnis erfolgt unter Berücksichtigung
der vorhandenen Kompetenzen an der
Weiterbildungsstätte.

III. Mindestkriterien für die
spezifischen Inhalte der
Facharztweiterbildung Innere
Medizin und Rheumatologie
(s. . Tab. 1)

Können alle 33 Kompetenzen (Details
s. . Abb. 2) erfüllt werden, sollte eine
Befugnis über 36 Monate erteilt werden.

Werden 25 von 33 Kompetenzen erfüllt,
wobei die Kompetenz mit der Nummer 30
als obligat anzusehen ist, kann eine Wei-
terbildungsbefugnis für 24 Monate erteilt
werden.EineWeiterbildungsbefugnisüber
12 Monate wäre bei mindestens 20 von
33 Kompetenzen angemessen.

Ermittlung der jährlichen
Leistungszahlen

Für die Erteilung der Weiterbildungsbe-
fugnisse sind Leistungszahlen von beson-
derer Bedeutung und werden von den
Landesärztekammern bewertet. Die Leis-
tungszahlen bzw. Behandlungsfälle einer/
einesWeiterbildungsbefugtenwerdenüb-
licherweisenach folgender Formel berech-
net:

Jährliche Fallzahl/Leistungszahl
der/des Befugten

Anzahl der Weiterzubildenden

= jährlich erbrachte Leistungszahl je

Weiterzubildenden

Auf detaillierte Leistungszahlen wird in
diesem Positionspapier bewusst verzich-
tet, diese können ggf. herangezogen wer-
den, um die Anzahl der Weiterbildungs-
stellen an einer Weiterbildungsstätte fest-
zulegen.

Zuordnung der Weiterbildungskom-
petenz (s. . Abb. 3)

Für denUmfangder zu erteilendenWeiter-
bildungsbefugnis ist maßgebend, inwie-
weit die an Inhalt, Ablauf und Zielsetzung
der Weiterbildung gestellten Anforderun-
gendurchdieWeiterbildungsbefugtenun-
ter Berücksichtigung des Versorgungsauf-
trages,derLeistungsstatistik sowiederper-
sonellen und materiellen Ausstattung der
Weiterbildungsstätte erfüllt werden kön-
nen. Hieraus ergeben sich die an der Wei-
terbildungsstätte zu vermittelnden Kom-
petenzen, welche nach Umfang und in-
haltlicher Abstufung einer Erteilung der
Weiterbildungsbefugnis dienen.

Diskussion

Anhand der Musterweiterbildungsord-
nung 2018 wurden für die Weiterzubil-
denden im Fachgebiet Innere Medizin
und Rheumatologie von den Landesärz-
tekammern kammerspezifische Weiter-
bildungsordnungen zur Erlangung der
Fachärztin/des Facharztes für Innere Me-
dizin und Rheumatologie entwickelt [4].
Die Inhalte der MWBO zur Weiterbildung
werden im FEWP konkretisiert, der den
Weiterzubildenden sowie den Weiterbil-
dungsbefugten eine Orientierung für den
Kompetenzerwerb gibt [4, 5]. Mit dem
2021 veröffentlichten Mustercurriculum
der Deutschen Gesellschaft für Rheu-
matologie und Klinische Immunologie
(DGRh) für die Weiterbildung im Fachge-
biet Innere Medizin und Rheumatologie
wurde ein Leitfaden für die standardi-
sierte Vermittlung von Kernkompetenzen
im Rahmen der Facharztweiterbildung
für Innere Medizin und Rheumatologie
geschaffen [10]. Im Gegensatz dazu liegen
für dieWeiterbildungsbefugten bisher kei-
ne standardisierten Kriterien hinsichtlich
der Erteilung der Weiterbildungsbefugnis
vor. Mit der Veröffentlichung dieses Posi-
tionspapieres zur Weiterbildungsbefugnis
werden erstmalig Kriterien zur Erteilung
der Weiterbildungsbefugnis für das Fach-
gebiet Innere Medizin und Rheumatolo-
gie seitens der Fachgesellschaft definiert.
Der vorgestellte Kriterienkatalog eröffnet
die Möglichkeit einer transparenten und
anhand von vermittelten Kompetenzen
abgestuften Erteilung derWeiterbildungs-
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Empfehlungen und Stellungnahmen von Fachgesellschaften

Kompetenz-
nummer Musterweiterbildungsordnung 2018

Konkretisierung des Weiterbildungsinhaltes
Kognitive und Methodenkompetenz

Kenntnisse
Handlungskompetenz

Erfahrungen und Fertigkeiten Richtzahl*

Rheumatologie

1

Differenzialdiagnose, Therapieoptionen, 
Langzeitbetreuung und Rehabilitation ent-
zündlich rheumatischer Gelenkerkrankun-
gen, inflammatorischer/immunologischer 
Systemerkrankungen, insbesondere Kol-
lagenosen, Vaskulitiden, autoinflammatori-
sche Syndrome, Immundefekte und ihre 
Komorbiditäten

- entzündliche rheumatische Erkrankungen, einschließlich rheumato-
ide Arthritis, reaktive Arthritis, Spondyloarthritiden/Psoriasisarthritis, 
Kollagenosen, Vaskulitiden

- autoinflammatorische Syndrome, einschließlich FMF, AOSD
- degenerative Gelenkerkrankungen
- extraartikuläre muskuloskeletale Erkrankungen
- stoffwechselbedingte rheumatische Erkrankungen einschließlich

Kristallarthropathie
- primäre und sekundäre Immundefekte einschließlich CVID
- paraneoplastische Syndrome
- autoimmunologische Erkrankungen bei Immuntumortherapie

2 Transition im Kontext der zugrunde liegen-
den Erkrankung - Kooperationsmodelle mit pädiatrischer Rheumatologie

Rheumatische Systemerkrankungen

3

Therapiesteuerung anhand diagno-
sespezifischer Funktions- und Akti-
vitätsindizes bei rheumatischen und 
entzündlich systemischen Erkran-
kungen

Anwendung
- der Aktivitäts-Scores einschließlich

• DAS-28
• CDAI/SDAI
• HAQ
• SF36
• FFbH
• ASDAS
• BASDAI
• DAPSA
• BVAS
• SLEDAI

- patientenzentrierter Instrumente
- Behandlung von Kollagenosen und Vaskulitiden mit schweren Or-

ganbeteiligungen (z. B. ZNS-, Nieren-, Lungen- oder Herzbeteiligung) 
mit Erfordernis einer komplexen invasiven Diagnostik (z. B. trans-
bronchiale Biopsie, Nierenbiopsie, Myokardbiopsie und Rechtsherz-
katheter) zur Evaluierung und Objektivierung einer Organbeteiligung 
und Therapiesteuerung

Kompetenz-
nummer Musterweiterbildungsordnung 2018

Konkretisierung des Weiterbildungsinhaltes
Kognitive und Methodenkompetenz

Kenntnisse
Handlungskompetenz

Erfahrungen und Fertigkeiten Richtzahl*

Stoffwechselbedingte, kristallinduzierte und endokrine rheumatische Krankheiten und Osteopathien

4

Mitbehandlung von endokrinen und 
metabolischen Erkrankungen mit 
rheumatischer Symptomatologie

z. B. bei
- Diabetes mellitus
- Schilddrüsenerkrankungen
- Nebennierenerkrankungen
- Akromegalie
- Hämochromatose

5
Diagnostik und konservative Thera-
pie sowie Langzeitbetreuung von 
Kristallarthropathien sowie der Os-
teoporose und Osteomalazie

- Kristallarthropathien, z. B. Gicht, Chondrokalzinose
- primäre und sekundäre Osteoporose
- weitere osteologische Erkrankungen, z. B. Osteomalazie, M. Paget

Degenerative rheumatische und muskuloskeletale Erkrankungen

6

Therapieoptionen bei degenerativen rheu-
matischen und muskuloskeletalen Erkran-
kungen

- multiprofessionelle Therapie
- analgetische/antiphlogistische Behandlung
- Chondroprotektion
- physikalische Therapie

Rheumatologisch bedingte Infektionen

7
Diagnostik und konservative Thera-
pie von rheumatologischen Gelenk-
und Weichteilinfektionen

- Antibiotikaeinsatz
- invasive Spültechniken einschließlich orthopädisch-chirurgische Ko-

operation

8

Prophylaxe und Behandlung von In-
fektionen unter immunmodulatori-
schen oder immunsuppressiven 
Therapien

- Prävention
- Impfmanagement
- klinische, laborchemische und bildgebende Überwachung
- Immunglobulintherapie
- Behandlung von schweren Infektionen (z.B. Sepsis) mit Notwendig-

keit der Herz-Kreislauf-Überwachung, tägliche intravenöse Antibioti-
katherapie oder Sauerstoffgabe unter immunsuppressiver bzw. im-
munmodulatorischer Therapie 

Fibromyalgie und rheumatische Schmerzsyndrome

9
Behandlung von Fibromyalgie und 
Schmerzsyndromen am Bewe-
gungssystem

- multiprofessioneller Therapieeinsatz
- Pharmakotherapie
- Physio- und Psychotherapie
- physikalische Therapie

Abb. 28 Konkretisierung derWeiterbildungsinhalte unter Bezug auf die spezifischen Inhalte der Facharztweiterbildung In-
nereMedizin undRheumatologie.Sternchen:AufdieNennungvonRichtzahlenwird indiesemPositionspapier bewusst ver-
zichtet, diese können ggf. herangezogenwerden, umdieAnzahl derWeiterbildungsstellen aneinerWeiterbildungsstätte
festzulegen
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Kompetenz-
nummer Musterweiterbildungsordnung 2018

Konkretisierung des Weiterbildungsinhaltes
Kognitive und Methodenkompetenz

Kenntnisse
Handlungskompetenz

Erfahrungen und Fertigkeiten Richtzahl*

Multimodales Therapiekonzept

10
Medikamentöse Therapie zur Dis-
tanzierung von Schmerzen bei 
rheumatischen und muskuloske-
letalen Erkrankungen

- analgetische Behandlung nach WHO-Stufentherapie
- adjuvante Pharmakotherapie chronifizierter Schmerzen

11
Einleitung, Verordnung und Steue-
rung physikalischer und funktionel-
ler Behandlung

12
Einleitung, Verordnung und Über-
wachung der Hilfsmittelversorgung

13 Patientenberatung und -schulung

14

Indikationsstellung und Einleitung 
psychotherapeutischer Interventio-
nen

- Krankheitsbewältigungsstrategien
- multiprofessionelle Therapie zur Schmerz- und Krankheitsverarbei-

tung
- Entspannungsverfahren
- verhaltenspsychologische Therapieansätze

15
Strukturierte Schulungsprogramme bei 
rheumatischen und muskuloskeletalen Er-
krankungen

Rehabilitation

16

Methoden der medizinischen und berufli-
chen Rehabilitation einschließlich der sozi-
almedizinischen Besonderheiten bei rheu-
matischen und muskuloskeletalen Krank-
heiten sowie rehabilitationsspezifischer Di-
agnostik

Aufgaben und Funktionsweisen der unterschiedlichen Formen einer struk-
turierten Rehabilitation

17

Indikationsstellung und Einleitung 
von Leistungen zur Rehabilitation, 
Verordnung von Nachsorgeleistun-
gen, Einleitung und Steuerung der 
stufenweisen Wiedereingliederung

- Differenzialindikation zur
• Anschlussheilbehandlung (AHB)
• ambulanten und stationären Rehabilitation

- Abgrenzung zur akutmedizinischen Komplexbehandlung, Überlei-
tungsmanagement

Kompetenz-
nummer Musterweiterbildungsordnung 2018

Konkretisierung des Weiterbildungsinhaltes
Kognitive und Methodenkompetenz

Kenntnisse
Handlungskompetenz

Erfahrungen und Fertigkeiten Richtzahl*

Rheumatologische Labordiagnostik

18

Prinzipien der laborchemischen Präanaly-
tik, Kontrolle von Testbedingungen, Vali-
dierung von Laborbefunden und Postana-
lytik, Plausibilitätskontrolle und Befunder-
stellung

- Internistisch-rheumatologisches Basislabor
- Differenzialdiagnostik zu anderen internistischen Kompetenzen mit 

rheumatischem Bezug

19 Grundsätze des Labormanagements

20

Differenzierte Indikationsstellung, 
Durchführung und Befunderstellung 
von Laboruntersuchungen zur Di-
agnostik und zum Monitoring von 
rheumatischen und muskuloske-
letalen Erkrankungen, davon
- Immunnephelometrie und/oder 

Immunturbidimetrie
z. B.
- Rheumafaktornachweis

- Immunoassay z. B.
- Anti-citrullinierte Protein/Peptid-Antikörper (ACPA)
- Autoantikörper gegen extrahierbare nukleäre Antigene, z. B.

• Anti-Ro (SS-A)
• Anti-La (SS-B)
• Anti-Scl-70

- Rheumafaktor (RF)
- MPO-AK/PR3-AK
- Antiphospholipidantikörper

- Dot-Blot oder Line-Blot-Immu-
noassay

z. B.
- Myositis-spezifische Antikörper
- Autoantikörper gegen extrahierbare nukleäre Antigene

- Immunfluoreszenztest z. B.
- Antinukleäre Antikörper (ANA)
- Antineutrophile zytoplasmatische Antikörper (ANCA)

21
Befundinterpretation infektionssero-
logischer Untersuchungen

z. B.
- Borrelia-burgdorferi-Serologie

Abb. 28 (Fortsetzung)
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Empfehlungen und Stellungnahmen von Fachgesellschaften

Kompetenz-
nummer Musterweiterbildungsordnung 2018

Konkretisierung des Weiterbildungsinhaltes
Kognitive und Methodenkompetenz

Kenntnisse
Handlungskompetenz

Erfahrungen und Fertigkeiten Richtzahl*

22

Durchführung und Befundinterpre-
tation der serologischen und/oder 
molekularbiologischen Untersu-
chung von genetischen Markern, 
insbesondere humane Leukozy-
tenantigen (HLA)-Merkmale

z. B.
- HLA-B27

23
Mikroskopische Untersuchung von 
Gelenkflüssigkeit auf zelluläre und 
kristalline Bestandteile

z. B.
- Zellzahl und -differenzierung
- Harnsäurekristalle

Bildgebende Verfahren

24
Sonographie des Bewegungsappa-
rates einschließlich Farbdopplerso-
nographie

200 Untersuchungen von Gelenken, Weichteilen und periartikulären Strukturen

25

Duplexsonographie zur Akutdiag-
nostik der Vaskulitiden

der großen Arterien, wie z. B.
- A. carotis

A. temporalis
A. axillaris
A. brachialis
A. femoralis

-
-
-
-

26

Indikationsstellung und Befundinter-
pretation weiterer bildgebender 
Verfahren

- Einordnung bildgebender Verfahren, z. B.
• konventionelles Röntgen
• MRT
• CT
• nuklearmedizinischer Verfahren

bei eigener Auswertung des Bildmateriales und unter Berücksichtigung der 
Befunde

27

Indikation, Durchführung und Be-
funderstellung der Osteodensito-
metrie mit Doppelröntgenabsorptio-
metrie (DEXA)

50

28 Kapillarmikroskopie 50

Interventionen

29
Intra- und periartikuläre Punktionen, 
Injektionen und/oder Infiltrationen

100

Kompetenz-
nummer Musterweiterbildungsordnung 2018

Konkretisierung des Weiterbildungsinhaltes
Kognitive und Methodenkompetenz

Kenntnisse
Handlungskompetenz

Erfahrungen und Fertigkeiten Richtzahl*

30

Immunmodulatorische und immun-
suppressive Behandlungen ein-
schließlich Infusionsbehandlung

- Immunmodulatorische und immunsuppressive Behandlungen von 
Kollagenosen, Vaskulitiden und Autoinflammationssyndromen mit 
schweren Organbeteiligungen (z. B. ZNS-, Herz-, Lungen- und Nie-
renbeteiligung)

- unter Berücksichtigung der Komorbiditäten, Begleitmedikation, Wirk-
samkeit sowie besonderer Situationen, wie z.B.
• Kinderwunsch
• Schwangerschaft
• Stillzeit
• prä- und postoperatives Management
• Tumoranamnese

Strahlenschutz

31
Grundlagen der Strahlenbiologie und 
Strahlenphysik bei der Anwendung ionisie-
render Strahlen am Menschen

z. B.
- zum Einsatz von Methoden mit ionisierenden Strahlen im Rahmen 

von Diagnostik und Therapie

32

Grundlagen des Strahlenschutzes beim 
Patienten und Personal einschließlich der 
Personalüberwachung und des baulichen 
und apparativen Strahlenschutzes

33
Voraussetzungen zur Erlangung 
der erforderlichen Fachkunden im 
gesetzlich geregelten Strahlen-
schutz

Abb. 28 (Fortsetzung)

befugnis fürdasFachgebiet InnereMedizin
und Rheumatologie und hilft, die Qualität
der Weiterbildung zu sichern.

Als Basis zur Etablierung von Kriteri-
en zur Erteilung der Weiterbildungsbefug-
nis wurden 33 Kompetenzen definiert mit
Konkretisierung des Weiterbildungsinhal-
tes auf Basis der MWBO und des FEWP. Es
wurden obligate Kompetenzen festgelegt,

und auf der Basis der an der Weiterbil-
dungsstätte vorhandenen Kompetenzver-
mittlungwurde eineGraduierungderWei-
terbildungsbefugnisse über 12 bis 36 Mo-
nate entwickelt.

Bislang findet die Weiterbildung zur
Rheumatologin bzw. zumRheumatologen
in Deutschland überwiegend im statio-
nären Sektor statt [9], wobei die stationäre

Weiterbildung in verschiedenen Klinikfor-
men (Universitätskliniken, nichtuniversi-
täre Kliniken und Rehabilitationskliniken)
und demzufolge an unterschiedlichen
Patientenkollektiven mit differenter Aus-
prägung rheumatischer Krankheitsbilder
erfolgt. Der Möglichkeit einer Weiterbil-
dung auch im niedergelassenen Bereich
wird durch den vorgestellten kompetenz-
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Tab. 1 Mindestkriterien für die spezifischen Inhalte der Facharztweiterbildung InnereMedizin
undRheumatologie
Umfang Inhalt

36 Monate Alle 33 Kompetenzen erfüllt
Kompetenzen 3, 8 und 30 obligat:
Kompetenz 3: Behandlung von Kollagenosen und Vaskulitidenmit schweren
Organbeteiligungen (z. B. ZNS-, Nieren-, Lungen- oder Herzbeteiligung)mit Er-
fordernis einer komplexen invasiven Diagnostik (z. B. transbronchiale Biopsie,
Nierenbiopsie, Myokardbiopsie und Rechtsherzkatheter) zur Evaluierung und
Objektivierung einer Organbeteiligung und Therapiesteuerung
Kompetenz 8: Behandlung von schweren Infektionen (z. B. Sepsis) mit Notwendig-
keit der Herz-Kreislauf-Überwachung, tägliche intravenöse Antibiotikatherapie
oder Sauerstoffgabe unter immunsuppressiver bzw. immunmodulatorischer The-
rapie
Kompetenz 30: Immunmodulatorische und immunsuppressive Behandlungen
von Kollagenosen, Vaskulitidenund Autoinflammationssyndromenmit schweren
Organbeteiligungen (z. B. ZNS-, Herz-, Lungen- und Nierenbeteiligung)

24 Monate 25 von 33 Kompetenzen erfüllt
Kompetenz 30 obligat

12 Monate 20 von 33 Kompetenzen erfüllt

Die Graduierung desWeiterbildungsumfanges erfolgte im Konsens durch die Kommission Fort- und
Weiterbildung der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie und Klinische Immunologie

Abb. 39 Flowchart
für Kriterien zur Er-
teilung derWeiter-
bildungsbefugnis
für die Facharzt-
kompetenz Innere
Medizin undRheu-
matologie

basierten Kriterienkatalog auch in einer
heterogenen Versorgungs- und Weiter-
bildungsstruktur in der Rheumatologie
Rechnung getragen. Dies ermöglicht,
transparent und unabhängig von der Ver-
sorgungsstruktur die Möglichkeiten der
Kompetenzvermittlung für jede Weiter-
bildungsstätte zu beurteilen. Auch lässt
der vorgelegte Kriterienkatalog rasche
Rückschlüsse bezüglich fehlender Kom-
petenzen der Weiterbildungsstätte zu, die
durch entsprechende Kooperationen von
den Weiterzubildenden an einer anderen
Weiterbildungsstätte zu erwerben sind.
Diesbezüglich erleichtert der vorliegende
Kriterienkatalog auch die Einrichtung von

Kooperationen verschiedener Weiterbil-
dungsbefugten über die verschiedenen
Sektoren der Patientenversorgung hin-
weg und ermöglicht die Etablierung
strukturierter Verbundweiterbildungspro-
gramme. Dies ist auch im Hinblick, auf
den bestehenden Facharztmangel sowie
den anstehenden Generationswechsel
dringend notwendig [2, 6, 8], um die
vorhandenen ambulanten und die ver-
schiedenen stationären Weiterbildungs-
kapazitäten optimal zu nutzen [11]. Dieses
Vorgehen trägt auch der auf Bundesebene
angestrebten sektorübergreifenden Ver-
sorgung von Patientinnen und Patienten
hinsichtlich der Weiterbildung Rechnung.

Zur Graduierung der Weiterbildungs-
befugnis wurden entsprechende Kompe-
tenzen sowie in der Ausprägung diffe-
rente entzündlich rheumatische Erkran-
kungen unter Berücksichtigung von Or-
ganbeteiligungen und Komplikationen in
den Kriterien hinterlegt, um die Ausbil-
dungsqualität über die gesamte Bandbrei-
te entzündlich rheumatischer Erkrankun-
gen an den Weiterbildungsstätten sicher-
zustellen. Hierdurch wird auch das Inte-
resse der Weiterzubildenden berücksich-
tigt, dieeineKompetenzvermittlungdurch
strukturierte Aus- und Weiterbildungspro-
gramme fordern [7, 12].

Die DGRh strebt eine kontinuierliche
Weiterentwicklung des Kriterienkatalogs
für die Weiterbildungsbefugnis der Fach-
arztkompetenz Innere Medizin und Rheu-
matologie an. Die Kommission Fort- und
Weiterbildung nimmt Kommentare bzw.
Änderungsvorschlägehierzu jederzeit ger-
ne entgegen. Außerdem müssen in Zu-
kunft dieKriterien zur ErteilungderWeiter-
bildungsbefugnis aufgrund der diagnos-
tischen und therapeutischen Weiterent-
wicklungen im Fachgebiet Innere Medizin
und Rheumatologie kontinuierlich ange-
passt werden.

Unter Berücksichtigung des bevorste-
henden Generationswechsels in der Rheu-
matologiealsauchdesFacharztmangels ist
esvonbesondererWichtigkeit [2,3,6],über
eine attraktive Weiterbildung motivierte
junge Ärztinnen und Ärzte für das Fach-
gebiet zu gewinnen. Hierbei stellen das
Mustercurriculum der DGRh für die Wei-
terbildung im Fachgebiet Innere Medizin
undRheumatologiealsauchdervorliegen-
de Kriterienkatalog zur Erteilung der Wei-
terbildungsbefugnis Leitfäden dar, welche
auf 2 unterschiedlichen Ebenen eine hoch
qualitative und attraktive Weiterbildung
im Fachgebiet Innere Medizin und Rheu-
matologie ermöglichen.
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Abstract

Criteria for the authorization of training in medical specialist
competence in internal medicine and rheumatology—A position paper
of the German Society for Rheumatology and Clinical Immunology

The model advanced training regulations define the content of advanced training to
achieve the qualification of medical specialist in internal medicine and rheumatology.
There are currently no criteria for issuing the authorization in advanced training.
This position paper describes the criteria proposed by the German Society for
Rheumatology and Clinical Immunology (DGRh), which should be the foundation for
the issuance of authorization for advanced training in the field of internal medicine and
rheumatology and for the assessment of the duration. The model advanced training
regulations 2018 and the advanced training plan recommended by experts function
as the basis for this. Based on the criteria, the authorization for advanced training to
advanced specialist training in internal medicine and rheumatology can be allocated
in a standardized, graded and transparent manner throughout Germany. This enables
an optimal quality of advanced training in rheumatology, which can be adapted to the
future developments in the discipline.

Keywords
Model training regulations · Training content · Training plan · Medical specialist training · Medical
specialist qualification
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